
     

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kleve im Auftrag der Bezirksregierung Düsseldorf 

    Bereitstellungstag: 11.11.2020 

Bekanntmachung 
 

Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau der 110-kV-
Hochspannungsfreileitung Kleve – Hüthum (Bl. 0049) im Abschnitt Pkt. Schnipper-
ward – UA Hüthum 
 

Mit Schreiben vom 07. Oktober 2020 hat die Westnetz GmbH bei der zuständigen Anhö-
rungs- und Planfeststellungsbehörde, Bezirksregierung Düsseldorf, die Durchführung des 
erforderlichen Planfeststellungsverfahrens für das o. a. Bauvorhaben nach den §§ 43 ff. des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) beantragt.  

 
Für das Bauvorhaben werden Grundstücke in  

der Stadt Kleve, Gemarkung Warbeyen, Flur 1 

Gemarkung Hurendeich, Flur 1, 2, 3 

der Stadt Emmerich, Gemarkung Hüthum, Flur 16, 20, 21, 14, 12, 19, 18 

beansprucht. 

 
Für das Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
gemäß § 74 Abs. 2, § 3b i.V.m. Anlage 1 Nr. 19.1.4 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung i.d.F. dieses Gesetzes, die vor dem 16.05.2017 galt (UVPG a.F.). Der Vorhabenträger hat 
unter anderem die gemäß § 6 UVPG a. F. nachfolgend aufgeführten Unterlagen vorgelegt, die Be-
standteil der Auslegungsunterlagen sind: 

 
Unterlagen 
Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 

Anlage 1 Erläuterungsbericht Westnetz 
GmbH 

01.10.2020 

Anlage 
10.1 

Nachweise über die Einhaltung der 
elektrischen und magnetischen 
Felder gemäß 26. BImSchV 

Westnetz 
GmbH 

01.10.2020 

Anlage 
10.2 

Minimierungsprüfung gem. 26. 
BImSchVVwV 

Westnetz 
GmbH 

 

Anlage 11 Bodenschutzkonzept botschek bo-
denkunde 

10.09.2020 
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Anlage 
12.1 

Umweltverträglichkeitsstudie Naturplanung September 
2020 

Anlage 
12.2 

Landschaftspflegerischer Begleit-
plan 

Naturplanung September 
2020 

Anlage 
12.3 

Artenschutzrechtliche Prüfung Naturplanung September 
2020 

Anlage 
12.4 

Natura 2000-
Verträglichkeitsuntersuchungen 

Naturplanung September 
2020 

Anlage 
12.5 

Fachbeitrag Wasser gem. EG-
WRRL 

Institut für Um-
welt-Analyse 
Projekt-GmbH 

Dezember 
2019 

 
 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen), die entscheidungserheblichen Unterlagen über 
die Umweltbelange (Zeichnungen und Erläuterungen) sowie der Inhalt der Bekanntma-
chung stehen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Nr. 9 des Gesetzes zur Sicherstellung 
ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-
Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG vom 20.05.2020) im Zeitraum 
 

vom 23.11.2020 bis zum 22.12.2020 einschließlich 

 
auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf unter  
 

http://url.nrw/offenlage 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung.  

 
In demselben Zeitraum liegen die Unterlagen als zusätzliches Informationsangebot gemäß 
§ 3 Abs. 2 PlanSiG bei der Stadt Kleve im Foyer des Haupteingangs, Minoritenplatz 1, 
47533 Kleve, während der Dienstzeiten, und zwar: 
montags bis freitags  von   8:30 Uhr – 12:30 Uhr 
montags und mittwochs  von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
donnerstags    von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.  
 
Hinweis: Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Besucher gebe-
ten, einen Mundschutz zu tragen und möglichst nur alleine das Rathaus aufzusu-
chen. 
 
Die Planunterlagen enthalten aus Gründen des Datenschutzes keine Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher Perso-
nen; diese sind verschlüsselt (Name und Anschrift der Eigentümer der betroffenen Grund-
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stücke werden nicht genannt). In den Planunterlagen werden die betroffenen Grundstücke 
nur mit Katasterangaben bezeichnet. Der Schlüssel kann bei Nachweis eines berechtigten 
Interesses bei der jeweiligen Kommune und bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingese-
hen werden. 
 

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist,  
 

bis zum 05.01.2021 einschließlich, 
 

bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf (Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörde) oder bei der Stadt Kleve, Fachbereich Planen und Bauen, 
Minoritenplatz 1, 47533 Kleve Einwendungen gegen den Plan schriftlich erheben. Die 
Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung 
erkennen lassen. Gleiches gilt, soweit zusätzliche oder andere erhebliche Umweltaus-
wirkungen zu besorgen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nicht durch eine elektronische Signatur abgesi-
cherte E-Mail nicht der erforderlichen Schriftform für Einwendungen oder Äußerungen 
genügt. 
 
Die Schriftform kann wie folgt durch eine besondere elektronische Form ersetzt werden: 

 durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 
De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd-nrw.de-mail.de 

 durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Düsseldorf 
unter der E-Mail-Adresse poststelle@brd.sec.nrw.de sowie der elektronischen 
Poststelle der Stadt Kleve unter der E-Mail-Adresse vps@kleve.de 
 

Grundsätzlich sind Einwendungen gemäß § 73 Abs. 4 S. 1 VwVfG NRW bzw. § 9 UVPG 
a. F. schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Abgabe von Erklärungen zur Nie-
derschrift wird hiermit für dieses Anhörungsverfahren gemäß § 4 Abs.  1 S. 1 PlanSiG 
ausgeschlossen, da die Abgabe einer Niederschrift einerseits aufgrund des sich aktuell 
abzeichnenden dynamischen Infektionsgeschehens und andererseits nicht ohne unver-
hältnismäßigen Aufwand zur Vermeidung von weiteren Infektionen für den gesamten 
Zeitraum vom 23.11.2020 bis 05.01.2021 gewährleistet werden kann. Statt einer Erklä-
rung zur Niederschrift kann gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 PlanSiG die Abgabe von elektroni-
schen Erklärungen unter poststelle@brd-nrw.de-mail.de und poststelle@brd.sec.nrw.de 
erfolgen. 
 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind gemäß § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG NRW Ein-
wendungen sowie Äußerungen und gemäß § 73 Abs. 4 S. 5 und 6 VwVfG NRW auch 
Äußerungen und Stellungnahmen von Vereinigungen, die nach Ablauf der Einwen-
dungsfrist erhoben werden und die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen, ausgeschlossen. Dieser Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendun-
gen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG a. F. be-
ziehen, nur auf dieses Planfeststellungsverfahren. 
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Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite deutlich sichtbar und le-
serlich ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeich-
ner zu bezeichnen. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Anderenfalls können 
diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 VwVfG NRW). Hier-
über entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 
Ferner wird die Anhörungsbehörde gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt 
lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich ange-
geben haben (§ 17 Abs. 2 S. 3 VwVfG NRW). 
 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der nach landes-
rechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) anerkannten Vereine sowie sonstiger Vereinigungen, soweit sich diese für 
den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einle-
gung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren aner-
kannt sind (Vereinigungen), von der Auslegung des Plans.  

 
3. Bei der Durchführung des Anhörungs- und Planfeststellungsverfahrens werden perso-

nenbezogene Daten verarbeitet. Gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) sind die betroffenen Personen hierüber zu in-
formieren. In diesem Zusammenhang wird auf die „Datenschutzhinweise Planfeststel-
lungsverfahren“ verwiesen, die auf der Internetseite der Bezirksregierung 
http://www.brd.nrw.de/service/datenschutz.html aufgerufen werden können. 
 

4. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellung-
nahmen und Einwendungen bei Vorliegen der in § 5 PlanSiG genannten Voraussetzun-
gen verzichten. In der Regel findet aber ein Erörterungstermin statt, bei dem die recht-
zeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen mit der Trägerin des Vorhabens, 
den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, mündlich erörtert werden. 
 
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser vorher ortsüblich bekannt gemacht. Fer-
ner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen wird der Vertreter (§ 17 VwVfG NRW), von dem Termin geson-
dert benachrichtigt (§ 73 Abs. 6 VwVfG NRW).  
 
Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr 
als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 S. 4 VwVfG NRW). 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist. 
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Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhan-
delt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins been-
det. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

5. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stel-
lungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet. 

 
6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde 

nach zu entscheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, sondern in einem geson-
derten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
7. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungs-

verfahrens durch die Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zu-
stellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejeni-
gen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 
S. 1 VwVfG NRW). 

 
8. Vom Beginn der Auslegung des Planes oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Be-

troffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 VwVfG NRW) 
tritt die Veränderungssperre nach § 44a EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem 
Zeitpunkt dem Träger des Vorhabens ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen 
Flächen zu (§ 44a Abs. 3 EnWG). 

 
9. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

- dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde die Bezirksregierung Düsseldorf ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss ent-
schieden werden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG a. F. notwendigen 
Angaben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 UVPG 
a. F. ist. 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und Informationen werden zum Zwecke 
der Durchführung des Verfahrens und Wahrung der Beteiligtenrechte verwendet und ge-
speichert. Die Vorhabenträgerin erhält die Daten zur endgültigen Beschlussfassung. 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. e. Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 3 
Abs. 1 DSG NRW i.V.m. § 18 AEG, § 73 VwVfG NRW. 
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Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendungen im Verfahren fin-
den Sie auf der Homepage der Bezirksregierung unter dem Link: 
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html. 
Dort finden Sie auch weitergehende Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu 
Rechten als betroffene Person, die auf Anfrage auch schriftlich oder mündlich erläutert wer-
den. 

 
Kleve, 11.11.2020 Im Auftrag 
 Der Bürgermeister 
 Gebing 


